
Hinweise für die Rechtsberatung 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
Dein Anliegen ist uns wichtig. Damit wir dieses gut vorbereitet und mit unnötiger Doppelar-

beit und doppelte Wege für Dich bearbeiten können, nachfolgend einige Hinweise zu not-

wendigen Unterlagen bzw. Fristen die beachtet werden müssen.   

 
 

Arbeitsrecht: 
 
Bei Kündigungen – fristlos wie auch fristgemäß durch Arbeitgeber 
 
Eine Kündigungsschutz-Klage ist beim Arbeitsgericht einzureichen bis spätestens nach 21 Kalen-
dertagen nach Zugang der Kündigung an Dich. Als zugestellt gilt auch Übergabe per Boten oder 
Einwurf in den Briefkasten. 
 
 
bei Zahlungsansprüchen gegenüber dem Arbeitsgeber 
 
Dies hängt davon ab, ob der Betrieb tarifgebunden ist oder nicht. 
 
Wenn dies der Fall ist, gelten die Fristen aus den Tarifverträgen, ansonsten die Fristen, die im Ar-
beitsvertrag vereinbart sind. 
 

z.B. Tarifvertrag Metall- und Elektroindustrie Hessen, wenn der Ar-
beitgeber tarifgebunden ist und der Arbeitnehmer durch die Mitglied-
schaft in der IG Metall auch. Ansprüche sind geltend zu machen gemäß 
§ 29 MTV: 
 
 Zuschläge aller Art und Zuschläge auf Mehrarbeitsvergütungen spä-

testens innerhalb von zwei Monaten nach Abrechnung der Entgeltperi-
ode, bei der sie hätten abgerechnet werden müssen.  

 Alles andere innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit 
 Wurde ein Anspruch erhoben und wurde abgelehnt oder erfolgte keine 

Reaktion, so gibt es eine weitere Frist von drei Monaten zur Klageer-
hebung 

 

Sozialrecht: 
Hier werden gerechnet: Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld II (Hartz IV), Rente, Krankengeld, Pfle-
geversicherung, , Anerkennung Schwerbehinderung oder Gleichstellung sowie Grad der Behinde-
rung 
 
Hier gelten die Fristen von vier Wochen oder 1 Monat nach Erhalt des Bescheides. Bitte die Rechts-
mittelbelehrung hier lesen! 
 
 
Bei Terminvereinbarungen für Rechtsberatung sind mitzubringen sind 
 
Im Arbeitsrecht ►Kündigungsschreiben (bei Kündigungen), Arbeitsvertrag, letzten 3 Lohnabrech-
nungen 
 
 
Im Sozialrecht ► den jeweiligen Bescheid, und am besten sämtlichen Schriftverkehr mit der Be-
hörde 


